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Vorwort

Anlass für diese Schrift ist eine doppelte Diskrepanz: In der Regel wird 
die Kontrolle grenzüberschreitender Unternehmensübernahmen in den 
Gesetzestexten auf nicht-wirtschaftliche Argumente, nämlich in erster 
Linie auf den Schutz der nationalen Sicherheit gestützt. Blickt man hinter 
die Kulissen, so verfolgen staatliche Eingriffe hingegen häufig wirtschaft-
liche Ziele, z.B. den Erhalt nationaler Champions oder die Sicherung von 
Arbeitsplätzen. Dies führt zu einer zweiten Widersprüchlichkeit: Wäh-
rend im offiziellen Diskurs und in zahlreichen Rechtstexten der Freiheit 
des grenzüberschreitenden Kapitalverkehrs hohe Bedeutung zugemessen 
wird, sieht tatsächliche Politik nicht selten die wirtschaftlichen Ziele 
besser durch Eingriff als durch Freiheit befördert. Die Untersuchung 
möchte die genannten Diskrepanzen aufdecken, den zugrundeliegenden 
Zusammenhängen nachgehen und auf diesem Weg legitime Regulierung 
von Investitionsprotektionismus abgrenzen.

Die Beschäftigung mit dem Thema geht auf meine Zürcher Antritts-
vorlesung im November 2007 zurück. In der Zwischenzeit haben sich 
Gesetzgebung und Fallpraxis rasant entwickelt, zum Beispiel auch in 
Deutschland mit der Einführung eines allgemeinen Prüfverfahrens 
durch die Novelle des Außenwirtschaftsrechts im Jahr 2009. Während 
eines Forschungssemesters im Herbst 2010 an der New York University 
School of Law konnte ich die wissenschaftliche Analyse des Phänomens 
vertiefen. Ich danke herzlich den Kolleginnen und Kollegen vom Global 
Fellows Program der Hauser Global Law School für die kritische Diskus-
sion meiner Thesen und die wertvollen Anregungen.

Dezember 2010  Andreas Heinemann
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I. Problemstellung

1. Der Begriff des „Ökonomischen Patriotismus“

In den letzten Jahren häufen sich Regierungsinterventionen, welche die 
Übernahme heimischer Unternehmen durch ausländische Investoren 
zu verhindern trachten. Viele Staaten sehen ihre Interessen durch solche 
Übernahmen verletzt. Bisweilen schreibt sich dies in einen allgemeinen 
industriepolitischen Kontext ein, welcher die Förderung „nationaler 
Champions“ (oder manchmal auch nur: die Rettung nationaler Absteiger) 
einschließt. Die griffigste Formel für dieses Phänomen hat man in Frank-
reich gefunden, nämlich die Rede vom „Ökonomischen Patriotismus“. 
Dieses Konzept wurde vom Abgeordneten Bernard Carayon geprägt1 
und steht für ein umfassendes Programm ökonomischen Heimatschut-
zes, welches auch auf die Verhinderung der Übernahme bestimmter in-
ländischer Unternehmen durch Investoren aus dem Ausland abzielt.2 Als 
im Jahr 2005 Gerüchte über eine Übernahme des französischen Unter-
nehmens Danone durch PepsiCo zirkulierten, signalisierte der damalige 
französische Premierminister Dominique de Villepin Abwehrbereit-
schaft und machte den Begriff des patriotisme économique einer größeren 
Öffentlichkeit bekannt.

1 Aber nicht erfunden: Der Begriff des „patriotisme économique“ wurde wohl 
zum ersten Mal vom französischen Humoristen Alphonse Allais (1854–1905) ver-
wendet, nämlich in dem Text „Patriotisme économique. Lettre à Paul Déroulède“ (in: 
Allais, Deux et deux font cinq (2+2 = 5), 1895, S. 178 ff.). Der Zusammenhang war 
allerdings ein gänzlich anderer, nämlich die Verspottung eines chauvinistischen Wi-
dersachers.

2 Carayon, Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale, 2003, S. 11 
und passim; ders., Patriotisme économique: De la guerre à la paix économique, 2006. 
Der Bericht von 2003 führte zur Einsetzung eines „Chargé de l’intelligence écono-
mique“. Zu Grundlagen und Umfang seiner Mission s. dessen website unter www.
intelligence-economique.gouv.fr.
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Auch wenn das Wort aus Frankreich stammt: Das Phänomen ist nicht 
auf dieses Land beschränkt. „Ökonomischer Patriotismus“ im Sinne von 
Übernahmeabwehr zugunsten heimischer Unternehmen wird in vielen 
Staaten praktiziert. Die ab dem Jahr 2007 einsetzende Finanz- und Wirt-
schaftskrise hat dem Phänomen neue Akzente verliehen: Staaten haben 
auf verschiedenen Ebenen interveniert, z.B. durch Rettungsmaßnahmen 
zugunsten von Finanzinstituten und durch Subventionen. Sie haben 
nicht immer der Gefahr widerstanden, diese Maßnahmen zu protektio-
nistischen Zwecken einzusetzen.3 Die Eingriffe scheinen allerdings auf 
die Subventions- und Zollproblematik beschränkt zu sein. Die Krise 
hat offensichtlich nicht zu einem allgemeinen Investitionsprotektionis-
mus geführt.4 Zwar diente die Teilverstaatlichung von Banken bisweilen 
dem Ziel, Übernahmen aus dem Ausland zu verhindern.5 Andererseits 
schwächte Kapitalbedarf den Hang zur Intervention in Übernahmevor-
gänge auch ab oder kehrte diesen gar um: Die Unterstützung notleidender 
Unternehmen durch ausländische Investoren war häufig willkommen.

An der grundsätzlichen Problematik der Übernahmekontrolle hat 
sich durch krisenbedingte Besonderheiten allerdings nichts geändert. Es 
ist sogar denkbar, dass das Thema des Investitionsprotektionismus nach 
dem Auslaufen der Krisenprogramme an Bedeutung gewinnen wird: 

3 S. z.B. die Aussage des französischen Staatspräsidenten Sarkozy (5.2.2009): „If 
we give money to the auto industry to restructure itself, it’s not so we can hear about a 
new plant moving to the Czech Republic or wherever.“ Ein anderes Beispiel ist die Buy 
American Provision (Division A, Titel XVI, Section 1605) im American Recovery and 
Reinvestment Act von 2009: Danach können die durch dieses Gesetz zur Verfügung 
gestellten Mittel im Zusammenhang mit öffentlichen Aufträgen nur verwendet wer-
den, wenn Stahl, Eisen und Fertigwaren aus amerikanischer Produktion stammen. 
Eine Ausnahme besteht, wenn amerikanische Produkte in der gewünschten Quali-
tät nicht zur Verfügung stehen, die Kosten des Gesamtprojekts um 25 % gesteigert 
würden oder ein öffentliches Interesse entgegensteht. In diesen Fällen muss eine Aus-
nahmebewilligung von der zuständigen Bundesbehörde erlangt werden. Außerdem 
enthält die Vorschrift einen Vorbehalt zugunsten internationaler Abkommen. Auch 
der Buy American Act aus dem Jahr 1933 ist noch in Kraft.

4 S. die optimistische Zusammenfassung in UNCTAD, World Investment Report 
2010, S. xiii: „Economic stimulus packages and State aid have impacted on foreign in-
vestment, with no significant investment protectionism observed so far.“ Anders hin-
gegen noch UNCTAD, World Investment Report 2009, S. xvii: „Overall policy trends 
during the crisis have so far been mostly favourable to FDI, both nationally and inter-
nationally. However, in some countries a more restrictive FDI approach has emerged. 
There is also growing evidence of ‚covert‘ protectionism.“

5 So z.B. die Teilverstaatlichung der Commerzbank, ohne die Commerzbank und 
Dresdner Bank zu Übernahmezielen geworden wären.
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